Satzung der Piratenpartei Kassel (gultig bis 09. Februar 2013)

Zweck und Mitgliedschaft

§ 1 -Zweck

1.

Der Kreisverband der Piratenpartei Deutschland ist ein untergeordneter Gebietsverband auf
Kreisebene gemal der Satzung der Piratenpartei Deutschland (Bundessatzung).

2. Die in der Piratenpartei Deutschland organisierten Mitglieder werden geschlechtsneutral als Piraten

bezeichnet.

3. Der Sitz des Kreisverbandes ist Kassel.

§ 2 - Mitgliedschaft

1.

Mitglied der Partei kdnnen nur nattrliche Personen sein.

2. Mitglied der Piratenpartei Deutschland kann jeder Deutsche im Sinne des Grundgesetzes und jede

Person mit Wohnsitz in Deutschland werden, die das 16. Lebensjahr vollendet hat und die
Grundsatze sowie die Satzung der Piratenpartei Deutschland anerkennt.

3. Die gleichzeitige Mitgliedschaft in der Piratenpartei Deutschland und bei einer anderen (mit ihr im

Wettbewerb stehenden) Partei oder Wahlergruppe ist nicht ausgeschlossen. Die Mitgliedschaft in
einer Organisation oder Vereinigung, deren Zielsetzung den Zielen der Piratenpartei Deutschland
widerspricht, ist nicht zulassig.

4. Wird der Aufnahmeantrag nicht innerhalb eines Monats beschieden oder abgelehnt, so kann der

Bewerber die Entscheidung des Landesvorstandes beantragen. Bei der Ablehnung eines
Aufnahmeantrages, die schriftlich erfolgen muss, ist der Bewerber auf die Mdglichkeit der Anrufung
des Landesvorstandes hinzuweisen.

§ 3 - Erwerb der Mitgliedschaft

1. Der Erwerb der Mitgliedschaft in der Piratenpartei Hessen wird durch die Landessatzung geregelt

§ 4 - Rechte und Pflichten der Piraten

Jeder Pirat hat das Recht und die Pflicht, im Rahmen dieser Satzung die Zwecke der Piratenpartei
Deutschland zu férdern und sich an der politischen und organisatorischen Arbeit der Partei zu
beteiligen.

§ 5 - Beitragspflicht

Die Piraten sind zur Beitragszahlung verpflichtet. Die H6he der Beitragspflicht richtet sich nach der
Finanzordnung der Piratenpartei Deutschland.

§ 6 - Beendigung der Mitgliedschaft

1.

Die Mitgliedschaft endet durch:
1. Tod,
2. Austritt,

3. Beitritt zu einer Organisation deren Zielsetzung den Zielen der Piratenpartei Deutschland
widerspricht,

4. rechtskraftigen Verlust oder Aberkennung der Amtsfahigkeit, Wahlbarkeit oder des
Wahlrechts,

5. Ausschluss nach § 6 der Landessatzung.
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2. Der Austritt ist gegenuber dem Kreisverband schriftlich zu erklaren. Er wird mit Eingang der
Austrittserklarung beim Kreisvorstand wirksam. Die Vorstande der Ortsverbande sind daher
verpflichtet, bei ihnen eingegangene Austrittserklarungen, egal in welcher Form, unverziglich
schriftlich dem Kreisvorstand zu melden.

3. Bei Beendigung der Mitgliedschaft ist der Mitgliedsausweis zuriickzugeben. Ein Anspruch auf
Ruckzahlung von zu viel gezahlten Beitrdgen besteht nicht.

§ 7 - Ordnungsmaflnahmen

Fir Ordnungsmafnahmen und den Ausschluss und die Wiederaufnahme eines rechtskraftig
ausgeschlossenen Piraten gelten die Landessatzung und die Landesschiedsordnung. Der
Kreisvorstand kann bei Verstolien gegen diese und tibergeordnete Satzungen Verwarnungen gegen
Mitglieder aussprechen. Bei erneuten VerstdRen kann ein Verweis ausgesprochen werden. Sollte es
weiterhin zu Versté3en kommen, ruft der Kreisvorstand den Landesvorstand oder das
Schiedsgericht an. Bis hier kdnnen wir meiner Meinung alles so lassen.

§ 8 - Kreisverband

1. Der Kreisverband Kassel-Stadt ist eine Untergliederung des Piratenpartei Deutschland
Landesverbandes Hessen. Er fiihrt den Namen "Piratenpartei Deutschland, Kreisverband Kassel-
Stadt".

2. Der Kreisverband umfasst das Gebiet der kreisfreien Stadt Kassel.
Gliederungen und Organe

§ 9 - Gliederungen des Kreisverbandes
1. Im Kreisverband kdnnen sich Ortsverbande gliedern.

2. Die Bildung einer Untergliederung bedarf einer Griindungsinitiative aus mindestens 3 Piraten und
der Zustimmung des Kreisvorstandes. Der Kreisvorstand gibt seine Zustimmung mit einfacher
Mehrheit.

Die Organe des Kreisverbandes

§ 10 - Organe des Kreisverbandes sind dem Rang nach:
1. Kreisparteitag

2. Kreisvorstand

§ 11 - Kreisparteitag

1. Der Kreisparteitag ist das oberste Organ des Kreisverbandes. Er ist als ordentlicher oder
aulerordentlicher Kreisparteitag einzuberufen.

2. Die Abstimmungen des Kreisparteitages sind fur alle Gliederungen des Kreisverbandes und die
Mitglieder bindend.

3. Kreisparteitage werden als Mitgliederparteitage durchgefiihrt. Stimmberechtigt sind nur im
Kreisverband gefiihrte Mitglieder, soweit sie am Kreisparteitag mit der Beitragszahlung nicht mehr
als drei Monate im Ruckstand sind. Das Stimmrecht kann nicht Gbertragen werden.

4. Der ordentliche Kreisparteitag findet jahrlich statt und ist durch Beschluss des Kreisvorstandes mit
einer Frist von 4 Wochen unter Bekanntgabe der Tagesordnung einzuberufen.

5. AulBerordentliche Kreisparteitage kénnen beantragt werden

1. durch Beschluss des Kreisvorstandes oder
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2. auf Antrag von mindestens 10 Prozent der Mitglieder, mindestens aber von drei Mitgliedern,
die der Kreisverband in dem Monat vor dem Einberufungsantrag als beitragspflichtig
gemeldet hat.

6. Der Antrag ist zu begriinden und bedarf der Schriftform. Der Kreisvorsitzende muss unter
Bekanntgabe der Tagesordnung und einer Einberufungsfrist von 2 Wochen den auRerordentlichen
Kreisparteitag schriftlich einberufen.

§ 12 Aufgaben des Kreisparteitages

1. Die Aufgaben des Kreisparteitages sind die Beratung und Beschlussfassung liber grundsatzliche
politische und organisatorische Fragen der Partei im Kreisverband.

2. Die Tagesordnung des ordentlichen Kreisparteitages hat in jedem Jahr vorzusehen:
1. den Rechenschaftsbericht des Kreisvorstandes,
2. Rechenschaftsbericht der Kreistagsfraktion,

3. den nach den Vorschriften des Parteigesetzes aufgestellten und gepriften
Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters

Entlastung des Kreisvorstandes auf Antrag der Rechnungsprifer,

Wahl des Kreisvorstandes und

o g &

Wahl von mindestens zwei Rechnungsprifern.
7. Antragsberatungen und Beschlussfassungen

3. Sachantrage zur Behandlung auf dem Kreisparteitag sind unter Angabe des Antragstellers in
Textform mit einer Antragsfrist von mindestens 14 Tagen einzureichen und zu veréffentlichen.
Antragsberechtigt sind alle Mitglieder des Kreisverbandes.

4. Antrage, die zwischen Antragsfrist und Eréffnung des Kreisparteitages gestellt werden
(Dringlichkeitsantrage), sind zuzulassen, wenn der Kreisparteitag zustimmt. Der Antragsteller muss
die Dringlichkeit begriinden.

5. Antrage zur Anderung der Satzung haben Vorrang vor Sachantragen.

6. Die Wahlen des Kreisvorstands sind schriftlich und geheim. Die Wahl der Kassenpruifer wird offen
durchgefuhrt. Auf Antrag eines Mitglieds, ist diese Wahl schriftlich und geheim durchzufihren.

7. Kreisparteitage sind grundsatzlich 6ffentlich. Auf Antrag des Kreisvorstandes kann der Kreisparteitag
mit Mehrheit der anwesenden Teilnehmer die Offentlichkeit von der Teilnahme insgesamt oder bei
bestimmten Tagesordnungspunkten ausschlieRen. Durch Beschluss des Kreisparteitages kann
jederzeit die Offentlichkeit wieder hergestellt werden.

§ 13 - Geschiaftsordnung des Kreisparteitages

1. Der Kreisparteitag wird vom Kreisvorsitzenden oder einem seiner Stellvertreter eréffnet und bis zur
Wahl eines Versammlungsleiters geleitet.

2. Ein ordnungsgemafl einberufener Kreisparteitag ist ohne Ricksicht auf die Zahl der erschienen
Mitglieder beschlussfahig. Die Beschlussfahigkeit ist nicht mehr gegeben, wenn die Halfte der bei
Beginn des Parteitages festgestellten Zahl der anwesenden Mitglieder unterschritten wird.

3. Die Feststellung der Beschlussfahigkeit kann von einem Drittel der noch anwesenden
stimmberechtigten Teilnehmer beantragt werden.

4. Samtliche Beschliisse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, soweit nicht satzungsgeman
etwas anderes bestimmt ist. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
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§ 14 - Der Kreisvorstand

1.

Der Kreisvorstand besteht aus:
1. dem Kreisvorsitzenden
2. dem stellvertretenden Vorsitzenden
3. dem Kreisschatzmeister
4. dem Generalsekretar

5. bis zu drei Beisitzern

2. Scheiden der Vorsitzende oder der Schatzmeister aus ihren Amtern aus, so bestellt der

Kreisvorstand unverziglich kommissarisch einen Vorsitzenden oder Schatzmeister aus den
vorhandenen Mitgliedern des Kreisvorstandes.

§ 15 - Aufgaben des Kreisvorstandes

1.

Der Kreisvorstand fuhrt die Geschéafte des Kreisverbandes nach den Beschliissen des
Kreisparteitages unter Beachtung der politischen und organisatorischen Richtlinien der Piratenpartei
Deutschland. Die Beschliisse sind verbindlich, wenn sie nicht von einem Kreisparteitag aufgehoben
oder geandert werden.

Der Kreisvorstand ist beschlussfahig, wenn die Halfte der Vorstandsmitglieder anwesend ist.

3. Der Schatzmeister kann pro Monat Ausgaben in der H6he von insgesamt 50EUR selbststandig

beschlielRen.

Der Kreisschatzmeister ist berechtigt, gegen Ausgabenbeschlisse, auRerplanmaligen Ausgaben
oder solchen, die nicht durch entsprechende Einnahmen gedeckt sind, zu widersprechen. Diese
Ausgaben durfen dann nicht getatigt werden, es sei denn, der Kreisvorstand lehnt mit 2/3 Mehrheit
aller Stimmberechtigten den Widerspruch ab und stellt den Kreisschatzmeister von der
Verantwortung fir diese Ausgabe frei.

Der Kreisvorstand tagt parteidffentlich. Er kann mit Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten
Mitglieder die Parteitffentlichkeit fiir einzelne Beratungsgegenstande oder flr die gesamte Sitzung
ausschlieBen.

§ 16 - Einberufung des Kreisvorstandes

1.

Die Sitzungen des Kreisvorstandes werden vom Vorsitzenden, im Verhinderungsfalle von einem
Beisitzer, regelmaRig einmal im Monat oder nach Bedarf oder auf Verlangen unter Begriindung von
einem Drittel der Mitgliedern des Kreisvorstandes oder von einem Ortsverband einberufen.

Die Ladungsfrist betragt 14 Tage.

§ 17 - Ehrenvorsitzende

Der Kreisparteitag kann auf Vorschlag des Kreisvorstandes Ehrenvorsitzende wahlen.
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Beitrags- und Finanzordnung

§ 18 - Allgemeine Vorschriften

Die Partei deckt ihre Aufwendungen durch Mitgliedsbeitrage, Sonderbeitrdge, Umlagen, Spenden,
Ertrage aus Vermogen, Verdffentlichungen, Einnahmen aus Veranstaltungen sowie durch sonstige
Einnahmen.

§ 19 - Buchfiihrung und Kassenprifung

1.

Der Kreisschatzmeister hat fur ordnungsgemafie Buchfiihrung und Belegfiihrung Sorge zu tragen. Er
haftet finanziell personlich in voller Héhe fur die Kosten der Wiederbeschaffung von durch ihn
schuldhaft verloren gegangenen Belegen, die notwendig sind. Fir einen falschen Ausweis im
Rechenschaftsbericht haftet nicht der Kreisverband.

Er ist verpflichtet, jedem einzelnen der vom Kreisparteitag gewahlten Rechnungsprifer jederzeit
vollen Einblick in die Buchhaltung des Kreisvorstandes zu gewahren.

3. Am Schluss eines jeden Geschéftsjahres ist von den Rechnungsprifern die Kassen und

Rechnungsfiihrung des Kreisverbandes sachlich und formal zu prifen. Sie dirfen dem Kreisvorstand
nicht angehéren. Uber alle Kassen- und Rechnungspriifungen ist eine Niederschrift zu fertigen, die
von den Rechnungsprifern zu unterschreiben und unverziiglich von ihnen dem geschaftsfiihrenden
Kreisvorstand vorzulegen ist. Die Niederschrift ist zehn Jahre bei den Akten aufzubewahren.

Der Kreisvorstand ist berechtigt, Finanzgebaren und Kassenverhaltnisse bei den Untergliederungen
durch von ihm Beauftragte Uberprifen zu lassen. Fir die Rechnungslegung gilt die Landessatzung
entsprechend.

§ 20 - Geschaftsjahr

Das Geschaftsjahr des Kreisverbandes ist das Kalenderjahr.

Allgemeine Bestimmungen, Satzung

§ 21 - Landesverband und Kreisverbande

1.

Der Kreisverband ist verpflichtet, alles zu tun, um die Einheit der Partei zu sichern sowie alles zu
unterlassen, was sich gegen die Grundsatze, die Ordnung und das Ansehen der Partei richtet.
Beschlisse der Organe der Bundespartei und des Landesverbandes sind verbindlich.

. Der Kreisverband ist verpflichtet, vor Wahlabreden mit anderen Parteien oder Wahlergruppen bei

Wahlen, mit Ausnahme von Kommunalwahlen, sich mit dem Landesvorstand ins Benehmen
zusetzen. Es gilt die Zustimmung des Landesparteitages.

Die Untergliederungen sind bei Bedarf fir durchzufliihrende Wahlabsprachen durch den
Kreisverband zu unterstitzen.

4. Der Kreisvorstand muss die Rechte des Landesvorstandes gemaf der Landessatzung gewahren.

§ 22 - Amtsdauer

1.

Die Wahl des Kreisvorstandes und der Rechnungspriifer erfolgt jeweils fiir die Dauer von einem
Jahr.

Ein Misstrauensantrag gegen den Kreisvorstand muss von mindestens einem Drittel der Mitglieder
des Kreisverbandes gestellt werden. Der Antrag ist zu begriinden und bedarf der Schriftform.
Berechnungsgrundlage zur Ermittlung der Antragsberechtigten ist die Mitgliederzahl, die der
Kreisverband in dem Monat vor dem Misstrauensantrag an den Landesverband als beitragspflichtig
gemeldet hat. Die Einbringung als Dringlichkeitsantrag ist unzulassig.

3. Der Kreisvorsitzende muss innerhalb einer Frist von 6 Wochen unter Einhaltung einer Ladungsfrist
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von zwei Wochen nach Zugang des Antrages einen auflerordentlichen Kreisparteitag einberufen.

4. Der aulerordentliche Kreisparteitag kann dem Kreisvorstand das Misstrauen mit Mehrheit seiner
abgegebenen gultigen Stimmen aussprechen. Damit ist dessen Amtszeit beendet. Der Kreisparteitag
wabhlt in der selben Sitzung einen neuen Kreisvorstand.

5. Die Amtsdauer eines so gewahlten Vorstandes gilt nur bis zum n&chsten ordentlichen Kreisparteitag,
auf dem die Wahlen vorgenommen werden.

§ 23 - Satzungsanderungen

1. Die Satzung kann nur durch Beschluss des Kreisparteitages geandert werden, dieser muss den
Wortlaut der Satzung ausdrticklich andern oder erganzen. Er bedarf der Zustimmung von zwei
Dritteln der anwesenden Mitglieder des Kreisparteitages.

2. Anderungen der Satzung des Kreisverbandes kann der Kreisparteitag nur beschlieRen, wenn sie auf
der Tagesordnung der Einladung bekannt gegeben worden sind.

3. Anderungen zur Kreissatzung kénnen von jedem Mitglied des Kreisverbands beantragt werden.
Satzungsénderungsantrage in Form von Dringlichkeitsantrédgen sind unzuldssig.

§ 24 - Verbindlichkeit und weitere Bestandteile der Satzung

1. Die Satzung ist flr alle Satzungen der Untergliederungen und Mitglieder des Kreisverbandes Kassel-
Stadt und Kassel Land verbindlich.

2. Die Satzung, die Geschaftsordnung, die Beitrags- und Finanzordnung der Bundespartei und die
Satzung des Landesverbandes Hessen sowie die Schiedsgerichtsordnung der Piratenpartei
Deutschland sind Bestandteil der Satzung des Kreisverbandes Kassel-Stadt und Kassel Land und
gehen ihr vor, sowie die Satzung der Bundespartei wiederum der Landessatzung vorgeht.

§ 25 - Inkrafttreten

Diese Kreissatzung wurde auf der Griindungsversammlung am 11. August 2009 in Kassel
angenommen und tritt unverziglich in Kraft.

6von b



	Zweck und Mitgliedschaft
	§ 1 - Zweck
	§ 2 - Mitgliedschaft
	§ 3 - Erwerb der Mitgliedschaft
	§ 4 - Rechte und Pflichten der Piraten
	§ 5 - Beitragspflicht
	§ 6 - Beendigung der Mitgliedschaft
	§ 7 - Ordnungsmaßnahmen
	§ 8 - Kreisverband

	Gliederungen und Organe
	§ 9 - Gliederungen des Kreisverbandes

	Die Organe des Kreisverbandes
	§ 10 - Organe des Kreisverbandes sind dem Rang nach:
	§ 11 - Kreisparteitag
	§ 12 Aufgaben des Kreisparteitages
	§ 13 - Geschäftsordnung des Kreisparteitages
	§ 14 - Der Kreisvorstand
	§ 15 - Aufgaben des Kreisvorstandes
	§ 16 - Einberufung des Kreisvorstandes
	§ 17 - Ehrenvorsitzende

	Beitrags- und Finanzordnung
	§ 18 - Allgemeine Vorschriften
	§ 19 - Buchführung und Kassenprüfung
	§ 20 - Geschäftsjahr

	Allgemeine Bestimmungen, Satzung
	§ 21 - Landesverband und Kreisverbände
	§ 22 - Amtsdauer
	§ 23 - Satzungsänderungen
	§ 24 - Verbindlichkeit und weitere Bestandteile der Satzung
	§ 25 - Inkrafttreten


